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SATZUNG der STifTUNG „JOViTA“

§ 1 NAme, rechTSfOrm, SiTZ

(1) die Stiftung führt den Namen Stiftung „JOViTA“

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen rechts.

(3) Sitz der Stiftung ist hamburg.

§ 2 Zweck der STifTUNG

(1) Zweck der Stiftung ist die förderung der Jugendhilfe sowie der erzie-
hung und Bildung von Jugendlichen. der Satzungszweck wird ver-
wirklicht durch die förderung und Unterstützung von kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung, insbesondere aus sozialen 
randgruppen.

(2) der Stiftungszweck soll besonders auch dadurch erreicht werden, 
dass für diese Jugendlichen eine Begegnungsstätte aufgebaut 
wird, in der ein umfassendes freizeit- und Ausbildungsangebot mit 
fachlicher Betreuung zur Verfügung steht. durch Organisation eines 
sinnvollen freizeitangebots und eines Angebotes von Aus- und 
fortbildungskursen soll ein Abgleiten der kinder und Jugendlichen 
verhindert werden. Neben der psychosozialen und fachbezogenen 
Betreuung kann auch in Spezialbereichen eine medizinische Betreu-
ung erfolgen. mit dieser Begegnungsstätte wird zugleich die sozio-
kulturelle integration und das gleichberechtigte Zusammenleben 
verschiedener kulturen gefördert.

(3) Zu den vorgenannten Zwecken gehört auch die Unterstützung auf 
den Gebieten

 a) der Ausbildung, z. B. durch Stipendien 
b) der medizin, z. B. durch kranken- oder kurzuschüsse 
 
sowie die förderung von wissenschaftlichen Projekten im Bereich 
der Bildung und der medizin.



(4) Zur Verwirklichung des Stiftungszwecks kann die Stiftung Zweckbe-
triebe unterhalten, hilfspersonen heranziehen und ihre mittel teil-
weise anderen, ebenfalls steuerbegünstigten körperschaften – auch 
im Ausland – zur Verfügung stellen.

(5) die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

(6) die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(7) mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

(8) es besteht kein rechtsanspruch auf Gewährung von Stiftungsleis-
tungen.

§ 3 VermöGeN der STifTUNG 

(1) das Vermögen der Stiftung besteht aus dem bei Gründung der Stif-
tung eingebrachten kapital sowie aus etwaigen Zustiftungen.

(2) rücklagen dürfen durch den Vorstand unter Zustimmung des ku-
ratoriums gebildet werden, soweit die Vorschriften des steuerlichen 
Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen.

(3) die Stiftung erfüllt ihren Zweck aus den erträgen des Stiftungsver-
mögens und aus den Zuwendungen dritter, die nicht Zustiftungen 
sind. Spenden sind unmittelbar und zeitnah im Sinne des Stiftungs-
zweckes zu verwenden, wenn bei der Spende nicht etwas anderes 
bestimmt wird.

(4) das Vermögen der Stiftung ist grundsätzlich in seinem Bestand zu 
erhalten. es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn von dem 
erlös gleichwertiges Vermögen erworben wird. Umschichtungen des 
Stiftungsvermögens sind zulässig.



§ 4 OrGANe der STifTUNG 

 Organe der Stiftung sind: 
 a) der Vorstand 
 b) das kuratorium

§ 5 VOrSTANd

(1) der Vorstand der Stiftung besteht aus bis zu drei Personen. er wird 
vom kuratorium für die dauer von mindestens drei Jahren und 
höchstens fünf Jahren gewählt. das kuratorium – vertreten durch 
seinen Vorsitzenden - schließt auch den Anstellungsvertrag mit dem 
Vorstand. wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf seiner Amtszeit führt 
der amtierende Vorstand die Geschäfte bis zur wahl des neuen Vor-
standes fort. der erste Vorstand wird durch den Stifter bestellt.

(2) die mitglieder des Vorstandes können unbeschadet der rechte aus 
ihren Anstellungsverträgen jederzeit vor Ablauf ihrer Amtszeit vom 
kuratorium abberufen werden. die rechte der Stiftungsaufsicht 
bleiben unberührt.

(3) der Vorstand wählt - wenn er aus mehreren mitgliedern besteht - 
mit der mehrheit seiner mitglieder aus seiner mitte einen Vorsitzen-
den und einen stellvertretenden Vorsitzenden auf die dauer seiner 
Amtszeit.

(4) die Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführer gemäß Abs. (5) 
erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung.

(5) der Vorstand kann die durchführung bestimmter Geschäfte auf 
einzelne Vorstandsmitglieder übertragen oder eine geeignete, dem 
Vorstand auch nicht angehörende Person mit der Geschäftsführung 
der Stiftung beauftragen.

§ 6 AUfGABeN deS VOrSTANdeS

(1) der Vorstand hat für die dauernde und nachhaltige erfüllung des 
Stiftungszwecks zu sorgen. er führt die Geschäfte der Stiftung.



ihnen muss eine ordnungsgemäße und sorgfältige finanzplanung zu 
Grunde gelegt werden. Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat 
der Vorstand den jährlichen finanzplan, der auch fortzuschreibende 
langfristige Vorhaben berücksichtigen muss, aufzustellen.

(2) der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich 
mit mindestens zwei seiner mitglieder. ist nur ein Vorstandsmitglied 
bestellt, vertritt dieses stets allein. 

 das kuratorium kann den Vorstand insgesamt oder einzelne seiner 
mitglieder für rechtsgeschäfte mit anderen gemeinnützigen Organi-
sationen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

(3) der Vorstand ist verpflichtet, sich, wenn er aus mehreren mitglie-
dern besteht, eine Geschäftsordnung zu geben, die der Zustimmung 
des kuratoriums bedarf. die Geschäftsordnung muss auch die Art 
der Beschlussfassung des Vorstandes regeln. die regelung in § 11 
dieser Satzung bleibt vorbehalten.

(4) der Vorstand hat zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres den 
Jahresabschluss sowie einen Bericht über die erfüllung des Stiftungs-
zweckes aufzustellen. der Jahresabschluss ist von einem wirtschafts-
prüfer (wirtschaftsprüfungsgesellschaft) zu prüfen.

(5) das kuratorium kann im rahmen der gesetzlichen Grenzen beschlie-
ßen, dass anstelle des Jahresabschlusses ein Vermögensstatus sowie 
eine einnahmen-/Ausgabenrechnung aufzustellen und zu prüfen ist. 

§ 7 ZUSTimmUNGSBedürfTiGe GeSchäfTe

(1) der Vorstand und ein Geschäftsführer im Sinne von § 5 Abs. (5) der 
Satzung bedürfen zu folgenden Geschäften der vorherigen Zustim-
mung (einwilligung) des kuratoriums:

 a) Aufstellung des finanzplans, 
b) wesentliche Abweichungen von dem finanzplan, 
c) Aufwendungen zur erfüllung des Stiftungszweckes außerhalb des 
 finanzplanes, in einer vom kuratorium festzusetzenden höhe, 
d) erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken oder 
 grundstücksgleichen rechten im rahmen der Vermögensanlage, 
e) einstellung von mitarbeitern mit einem Jahresgehalt von mehr als 
 der Beitragsbemessungsgrenze zur Angestellten-Versicherung, 
f) festlegung der Grundsätze für die Vermögensanlage, 
g) maßnahme gem. § 5 Abs. (5) der Satzung, 
h) Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.



(2) das kuratorium kann den katalog der zustimmungsbedürftigen 
Geschäfte erweitern, insbesondere weitere Geschäfte von seiner 
Zustimmung abhängig machen.

§ 8 kUrATOriUm

(1) das kuratorium besteht aus mindestens drei und höchstens sieben 
mitgliedern. Sie dürfen nicht zugleich mitglieder des Vorstandes 
sein. ein mitglied des kuratoriums wird für drei Jahre gewählt. wie-
derwahl ist zulässig.

(2) das kuratorium wählt mit der mehrheit seiner mitglieder aus seiner 
mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden 
auf die dauer seiner Amtszeit.

(3) Scheidet ein mitglied des kuratoriums aus, so ergänzt sich das kura-
torium durch Zuwahl, die der Zustimmung des Stifters bedarf. Bis zur 
ergänzung verringert sich die Anzahl der mitglieder des kuratoriums 
um die Anzahl der ausgeschiedenen Personen. 

(4) die mitglieder des kuratoriums sind ehrenamtlich für die Stiftung 
tätig. ihnen werden ihre notwendigen Auslagen, die durch die Tätig-
keit für die Stiftung entstanden sind, ersetzt. Aufgrund von geson-
derten Aufträgen von kuratoriumsmitgliedern erbrachte Leistungen 
können angemessen vergütet werden.

(5)  das kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der 
Zustimmung des Stifters bedarf.

(6) Aus wichtigem Grund kann das kuratorium eines seiner mitglieder 
mit allen Stimmen, außer der des Betroffenen, ausschließen. 

§ 9 AUfGABeN deS kUrATOriUmS

 das kuratorium ist zuständig für die 

 1. Genehmigung des finanzplanes, 
2. die wahl der mitglieder des Vorstandes und deren Abberufung, 
3. Abschluss des Anstellungsvertrages mit dem Vorstand, 
4. die entlastung des Vorstandes, 



5. die kontrolle der haushalts- und wirtschaftsführung, 
6. entscheidung zustimmungsbedürftiger Geschäfte, 
7. die feststellung des Jahresabschlusses oder der Jahresrechnung 
 gem. § 6 Abs. (5), 
8. die wahl des Abschlussprüfers.

 weitere rechte des kuratoriums nach anderen Bestimmungen dieser 
Satzung bleiben unberührt.

§ 10 eiNBerUfUNG, BeSchLUSSfähiGkeiT UNd  
BeSchLUSSfASSUNG deS kUrATOriUmS

(1) das kuratorium wird von seinem Vorsitzenden - bei seiner Verhin-
derung von seinem stellvertretenden Vorsitzenden - schriftlich unter 
Bezeichnung der einzelnen Punkte der Tagesordnung mindestens 
einmal im kalenderjahr einberufen; die Ladungsfrist beträgt min-
destens zwei wochen. das kuratorium ist auch einzuberufen, wenn 
der Stifter, zwei mitglieder des kuratoriums oder der Vorstand dieses 
verlangen; das Verlangen hat den Beratungspunkt anzugeben.

(2) das kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner 
mitglieder anwesend sind.

(3) das kuratorium beschließt außer in den fällen des § 9 Ziff. 2 und 
des § 11 mit der mehrheit seiner anwesenden mitglieder. das kura-
torium kann einen Beschluss auch schriftlich oder mit anderen doku-
mentierenden kommunikationsmitteln fassen, wenn alle mitglieder 
zu dieser Art der Beschlussfassung ihre Zustimmung erteilen (Um-
laufverfahren). Beschlüsse nach § 9 Ziff. 2 bedürfen einer mehrheit 
von 2/3 aller mitglieder des kuratoriums und der Zustimmung des 
Stifters.

(4) über die in den Sitzungen des kuratoriums gefassten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem Vorsitzenden und 
einem weiteren mitglied zu unterschreiben. Alle Beschlüsse des ku-
ratoriums sind zu sammeln und während des Bestehens der Stiftung 
aufzubewahren.



§ 11 SATZUNGSäNderUNGeN, ZweckäNderUNGeN, AUfLöSUNG

(1) Satzungsänderungen, die den Stiftungszweck nicht berühren, sind 
zulässig, wenn hierdurch die nachhaltige erfüllung des Stiftungs-
zwecks nach dem willen und den Vorstellungen des Stifters gefördert 
wird. Sie bedürfen eines mit einer mehrheit von 2/3 aller mitglieder 
gefassten Beschlusses des Vorstandes und des kuratoriums sowie der 
Zustimmung des Stifters. das erfordernis staatlicher Genehmigung 
bleibt unberührt. 

(2) änderungen des Zwecks, die Aufhebung der Stiftung oder die 
Zusammen- oder Zulegung der Stiftung mit oder zu einer anderen 
Stiftung sind nur zulässig, wenn die erfüllung des Stiftungszwecks 
unmöglich geworden ist oder angesichts wesentlicher Veränderun-
gen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Sie bedürfen der 
Zustimmung aller mitglieder des Vorstandes sowie aller mitglieder 
des kuratoriums und der Zustimmung des Stifters. das erfordernis 
staatlicher Genehmigung bleibt unberührt.

(3) Soweit dem Stifter in dieser Satzung Sonderrechte eingeräumt sind, 
kann er auf diese einzeln oder insgesamt durch erklärung gegenüber 
der Stiftungsaufsicht verzichten. die Organe der Stiftung sind in die-
sem fall zu einer fassungsänderung dieser Stiftungssatzung berech-
tigt. die fassungsänderung bedarf eines mit einfacher mehrheit aller 
mitglieder gefassten Beschlusses des Vorstandes und des kuratori-
ums. das erfordernis staatlicher Genehmigung bleibt unberührt.

§ 12 GeSchäfTSJAhr

 das Geschäftsjahr der Stiftung ist das kalenderjahr.

§ 13 VermöGeNSANfALL

 Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Stiftungsvermögen an die Lighthouse 
foundation Stiftung für die meere und Ozeane, hamburg, die es 



unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 14 AUfSichT

 die Stiftung untersteht der Aufsicht der freien und hansestadt ham-
burg. 

 (Stand: 25.07.2016)






